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Betreuungsrecht: Im Unterbringungsverfahren muss 
der Betroffene persönlich über Gutachten informiert 
werden 

| In einem Unterbringungsverfahren ersetzt die Bekanntgabe des 
Sachverständigengutachtens an den Verfahrenspfleger oder an den Betreuer nicht die 
notwendige Bekanntgabe an den Betroffenen persönlich. | 

Diese Klarstellung traf der Bundesgerichtshof (BGH) in einem entsprechenden Fall. Die 
Richter entschieden, dass der Betroffene zu Recht rüge, dass ihm das eingeholte 
Sachverständigengutachten nicht persönlich bekannt gegeben wurde. Ein 
Sachverständigengutachten kann nämlich nur als Grundlage einer Entscheidung 
verwertet werden, wenn das Gericht dem Beteiligten vorher Gelegenheit zur 
Stellungnahme eingeräumt hat. Insoweit ist das Gutachten mit seinem vollen Wortlaut 
im Hinblick auf die Verfahrensfähigkeit des Betroffenen grundsätzlich auch diesem 
persönlich zur Verfügung zu stellen. Davon kann nur unter ganz engen 
Voraussetzungen abgesehen werden. Diese lagen hier aber nicht vor.  

Quelle | BGH, Beschluss vom 8.5.2019, XII ZB 2/19, Abruf-Nr. 209178 unter 
www.iww.de. 
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